
§ 104a AufenthG - Altfallregelung

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich am 1. Juli 2007 seit mindestens acht Jahren
oder, falls er zusammen mit einem oder mehreren minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher
Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit
einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat und er

1. über ausreichenden Wohnraum verfügt,

2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne der Stufe A2 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt,

3. bei Kindern im schulpflichtigen Alter den tatsächlichen Schulbesuch nachweist,

4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände
getäuscht oder behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich
hinausgezögert oder behindert hat,

5. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und diese auch
nicht unterstützt und

6. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde,
wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen
wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von
Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben.

Wenn der Ausländer seinen Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit sichert, wird die
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt. Im Übrigen wird sie nach Absatz 1 Satz 1
erteilt; sie gilt als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5; § 9 und § 26 Abs. 4 finden keine
Anwendung. Von der Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 kann bis zum 1. Juli 2008 abgesehen
werden. Von der Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 wird abgesehen, wenn der Ausländer sie
wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus
Altersgründen nicht erfüllen kann.

(2) Dem geduldeten volljährigen ledigen Kind eines geduldeten Ausländers, der sich am 1. Juli
2007 seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem oder mehreren
minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren,
ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen
im Bundesgebiet aufgehalten hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt
werden, wenn es bei der Einreise minderjährig war und gewährleistet erscheint, dass es sich auf
Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der
Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. Das gleiche gilt für einen Ausländer, der sich als
unbegleiteter Minderjähriger seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet
oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat
und bei dem gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann.

(3) Hat ein in häuslicher Gemeinschaft lebendes Familienmitglied Straftaten im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen, führt dies zur Versagung der Aufenthaltserlaubnis nach dieser
Vorschrift für andere Familienmitglieder. Satz 1 gilt nicht für den Ehegatten eines Ausländers, der
Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen hat, wenn der Ehegatte die
Voraussetzungen des Absatzes 1 im Übrigen erfüllt und es zur Vermeidung einer besonderen
Härte erforderlich ist, ihm den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen. Sofern im Ausnahmefall Kinder
von ihren Eltern getrennt werden, muss ihre Betreuung in Deutschland sichergestellt sein.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann unter der Bedingung erteilt werden, dass der Ausländer an
einem Integrationsgespräch teilnimmt oder eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen wird. Die
Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird mit einer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2009 erteilt. Sie soll
um weitere zwei Jahre als Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 verlängert werden, wenn
der Lebensunterhalt des Ausländers bis zum 31. Dezember 2009 überwiegend eigenständig durch
Erwerbstätigkeit gesichert war oder wenn der Ausländer mindestens seit dem 1. April 2009 seinen
Lebensunterhalt nicht nur vorübergehend eigenständig sichert. Für die Zukunft müssen in beiden
Fällen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Lebensunterhalt überwiegend gesichert
sein wird. Im Falle des Absatzes 1 Satz 4 wird die Aufenthaltserlaubnis zunächst mit einer



um weitere zwei Jahre als Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 verlängert werden, wenn
der Lebensunterhalt des Ausländers bis zum 31. Dezember 2009 überwiegend eigenständig durch
Erwerbstätigkeit gesichert war oder wenn der Ausländer mindestens seit dem 1. April 2009 seinen
Lebensunterhalt nicht nur vorübergehend eigenständig sichert. Für die Zukunft müssen in beiden
Fällen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Lebensunterhalt überwiegend gesichert
sein wird. Im Falle des Absatzes 1 Satz 4 wird die Aufenthaltserlaubnis zunächst mit einer
Gültigkeit bis zum 1. Juli 2008 erteilt und nur verlängert, wenn der Ausländer spätestens bis dahin
nachweist, dass er die Voraussetzung des Absatz 1 Satz  1 Nr. 2 erfüllt. § 81 Abs. 4 findet keine
Anwendung.

(6) Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung von Härtefällen von
Absatz 5 abgewichen werden. Dies gilt bei:

1. Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geförderten
Berufsvorbereitungsmaßnahmen,

2. Familien mit Kindern, die nur vorübergehend auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen
sind,

3. Alleinerziehenden mit Kindern, die vorübergehend auf Sozialleistungen angewiesen sind,
und denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II nicht zumutbar ist,

4. erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich einer erforderlichen
Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen der öffentlichen Hand dauerhaft
gesichert ist, es sei denn, die Leistungen beruhen auf Beitragszahlungen,

5. Personen, die am 31. Dezember 2009 das 65. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie in
ihrem Herkunftsland keine Familie, dafür aber im Bundesgebiet Angehörige (Kinder oder
Enkel) mit dauerhaftem Aufenthalt bzw. deutscher Staatsangehörigkeit haben und soweit
sichergestellt ist, dass für diesen Personenkreis keine Sozialleistungen in Anspruch
genommen werden.

(7) Die Länder dürfen anordnen, dass aus Gründen der Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 Staatsangehörigen bestimmter
Staaten zu versagen ist. Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des
Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Innern.

§ 104b AufenthG - Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten Ausländern

Einem minderjährigen ledigen Kind kann im Fall der Ausreise seiner Eltern oder des allein
personensorgeberechtigten Elternteils, denen oder dem eine Aufenthaltserlaubnis nicht nach §
104a erteilt oder verlängert wird, abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1
eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt werden, wenn

1. es am 1. Juli 2007 das 14. Lebensjahr vollendet hat,
2. es sich seit mindestens sechs Jahren rechtmäßig oder geduldet in Deutschland aufhält,
3. es die deutsche Sprache beherrscht,
4. es sich auf Grund seiner bisherigen Schulausbildung und Lebensführung in die

Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland eingefügt hat und gewährleistet ist,
dass es sich auch in Zukunft in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland
einfügen wird und

5. seine Personensorge sichergestellt ist.
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Zu Doppelbuchstabe bb

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  im  Hinblick  auf  die
 vorgesehene  Ergänzung  des  §  82  Abs.  5.  Mit  der  Änderung
 wird  geregelt,  dass  zum  Beispiel  die  an  das  Aussehen  und  die
 Beschaffenheit  eines  –  nach  §  82  Abs.  5  erhobenen  –  Licht-
 bildes  zu  stellenden  Anforderungen  sowie  weitere  techni-
 sche  Spezifikationen  durch  Verordnung  bestimmt  werden
 dürfen.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Die Ergänzung der Nummer 14 hat klarstellende Funktion.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Verordnungsermächtigung  bezog  sich  bislang  nur  auf
 die  nach  §  69  AufenthV  von  den  Auslandsvertretungen  zu
 führende  Visadatei,  während  die  nach  §  70  AufenthV  eben-
 falls  von  den  Auslandsvertretungen  zu  führende  Datei  über
 Visaversagungen  auf  die  Verordnungsermächtigung  des  §  99
 Abs.  2  Satz  1  Nr.  3  gestützt  wurde.  Wegen  des  sachlichen
 Zusammenhangs  beider  Dateien  wird  mit  der  Änderung  eine
 einheitliche  Verordnungsermächtigung  geschaffen.  Zugleich
 soll  die  Ermächtigung  für  einen  nach  Artikel  7  Abs.  4  Nr.  28
 und  29  (Ergänzung  der  §§  69  und  70  AufenthV)  vorgese-
 henen  Austausch  der  in  beiden  Dateien  erfassten  Daten  unter
 den  Auslandsvertretungen  zur  Bekämpfung  der  Schleu-
 sungskriminalität  geschaffen  werden.  Auf  die  Begründung
 zu Artikel 7 Abs.  4 Nr. 28 und 29 wird verwiesen.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Absatz  2  Satz  2  regelt  den  Mindestumfang  der  in  Bezug  ge-
 nommenen  Dateien.  Für  die  Visadatei  und  die  Datei  über
 Visaversagungen  ist  angesichts  des  in  den  §§  69  und  70
 AufenthV  im  Einzelnen  vorgeschriebenen  Umfangs  dieser
 Dateien  die  Festlegung  eines  Mindestumfangs  nicht  länger
 erforderlich.

 Zu Buchstabe c

 Auf  die  Ausführungen  zu  Nummer  59  Buchstabe  a  fünfter
 Absatz am Ende wird Bezug genommen.

 Zu Nummer 80  (§  101)

 Seit  Inkrafttreten  der  Daueraufenthalt-Richtlinie  wurde  der
 Aufenthaltstitel  von  Ausländern,  die  die  Voraussetzungen
 zur  Anerkennung  der  Rechtsstellung  eines  langfristig  Auf-
 enthaltsberechtigten  erfüllen,  mit  dem  Vermerk  „Dauerauf-
 enthalt-EG“  versehen.  Um  den  aufenthaltsrechtlichen  Status
 dieser  Personen  ohne  Änderung  des  Aufenthaltstitels  zu  ge-
 währleisten,  bedarf  es  dieser  Fortgeltung.  Dies  gilt  auch  für
 den  Fall  einer  befristeten  Aufenthaltserlaubnis,  die  mit  dem
 Zusatz  versehen  wurde.  Die  unter  die  Regelung  fallenden
 Aufenthaltstitel  sind  im  Ausländerzentralregister  auf  der
 Grundlage  des  §  21  der  AZRG-Durchführungsverordnung
 (s. Artikel 7 Abs.  3 Nr.  8) nachträglich zu erfassen.

 Zu Nummer 81  (§  104)

 Die  Neuregelung  des  §  104  in  seiner  durch  das  Siebte  Gesetz
 zur  Änderung  des  Bundesvertriebenengesetzes  (Bundestags-
 drucksache  16/4444)  geänderten  Fassung  dient  dazu,  den

 Ehegatten  und  minderjährigen  ledigen  Kinder,  die  vor  dem
 1.  Januar  2005  im  Besitz  einer  Aufenthaltsbefugnis  nach
 §  31  Abs.  1  AuslG  oder  §  35  Abs.  2  AuslG  waren  und  denen
 nach  fünf  bzw.  acht  Jahren  gemäß  §  35  Abs.  1  AuslG  eine
 unbefristete  Aufenthaltserlaubnis  hätte  erteilt  werden  kön-
 nen,  auch  nach  dem  Aufenthaltsgesetz  eine  Verfestigung
 ihres  Aufenthaltsstatus  unter  Anrechnung  ihrer  Aufenthalts-
 befugniszeiten  zu  ermöglichen.  Eine  Aufenthaltsbefugnis
 nach  §  31  Abs.  1  AuslG  bzw.  §  35  Abs.  2  AuslG  gilt  unter
 dem  Aufenthaltsgesetz  als  Aufenthaltserlaubnis  aus  Grün-
 den  des  Familiennachzugs  fort.  Die  Erteilung  einer  Nie-
 derlassungserlaubnis  nach  §  26  Abs.  4  ist  bisher  in  diesen
 Fällen  in  der  Regel  nicht  möglich,  da  keine  Aufenthaltser-
 laubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 5 AufenthG vorliegt.

 Aufgrund  der  Neuregelung  kann  in  diesen  Fällen  zukünftig
 eine  Niederlassungserlaubnis  nach  §  26  Abs.  4  erteilt  wer-
 den,  wenn  die  Voraussetzungen  des  §  26  Abs.  4  vorliegen
 und  der  Rechtsgrund  für  die  Erteilung  der  Aufenthaltsbefug-
 nis  nach  §  31  Abs.  1  AuslG  bzw.  §  35  Abs.  2  AuslG  weiter-
 hin  besteht.  Zum  Zeitpunkt  der  Erteilung  einer  Niederlas-
 sungserlaubnis  nach  §  26  Abs.  4  in  Verbindung  mit  §  104
 Abs.  6  und  §  31  Abs.  1  AuslG  muss  das  Kind  insbesondere
 noch  minderjährig  und  ledig  sein.  Die  Anrechnung  der  Auf-
 enthaltsbefugniszeiten erfolgt gemäß §  102 Abs.  2.

 Zu Nummer 82  (§§  104a und 104b)

 Zu §  104a

 Die  Frage  einer  Altfall-  oder  Bleiberechtsregelung  für  aus-
 reisepflichtige  Ausländer,  die  seit  Jahren  im  Bundesgebiet
 geduldet  und  hier  wirtschaftlich  und  sozial  integriert  sind,
 die  jedoch  auch  nach  der  Abschiebung  nach  aller  Voraus-
 sicht  auch  in  nächster  Zeit  nicht  möglich  sein  wird,  stand  seit
 längerer  Zeit  zur  Diskussion.  Auch  im  Rahmen  der  Evalua-
 tion  des  Zuwanderungsgesetzes,  die  im  Koalitionsvertrag
 zwischen  CDU,  CSU  und  SPD  vom  11.  November  2005  ver-
 einbart worden war, wurde diese Frage umfassend geprüft.

 Mit  der  gesetzlichen  Altfallregelung  des  §  104a  wird  dem
 Bedürfnis  der  seit  Jahren  im  Bundesgebiet  geduldeten  und
 hier  integrierten  Ausländer  nach  einer  dauerhaften  Per-
 spektive  in  Deutschland  Rechnung  getragen.  Die  Rege-
 lung  führt  dazu,  dass  im  selben  Zuge  auch  die  Vorschrift
 des  §  61  (vgl.  im  Einzelnen  die  Begründung  zu  Nummer
 50  Buchstabe  a),  die  Beschäftigungsverfahrensverordnung
 (vgl.  die  Begründung  zu  Artikel  7  Abs.  5  Nr.  4)  und  das
 Asylbewerberleistungsgesetz  (s.  Artikel  6  Abs.  2  Nr.  2)  ge-
 ändert werden.

 Am  31.  Dezember  2006  hielten  sich  174  980  geduldete  aus-
 reisepflichtige  Ausländer  im  Bundesgebiet  auf,  wobei  es
 sich  zum  großen  Teil  um  abgelehnte  Asylbewerber  handelt,
 die  nicht  abgeschoben  werden  konnten.  Davon  hielten  sich
 laut  Ausländerzentralregister  99  087  Personen  seit  mindes-
 tens  sechs  Jahren  in  Deutschland  auf  (Einreise  vor  dem
 1.  Januar  2001),  67  947  Personen  seit  mindestens  acht  Jah-
 ren  (Einreise  vor  dem  1.  Januar  1999).  Wie  viele  Personen
 die  notwendigen  Voraussetzungen  erfüllen  und  somit  von
 der  Altfallregelung  begünstigt  sein  werden,  kann  aufgrund
 der  vorhandenen  Datenlage  nicht  vorhergesagt  werden.  So
 wird  im  Ausländerzentralregister  zwar  nach  dem  Familien-
 stand  differenziert,  nicht  aber  danach,  ob  ein  Ausländer  Kin-
 der  hat  und  ob  er  mit  ihnen  in  häuslicher  Gemeinschaft  lebt.
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Letzteres  ist  ausschlaggebend  dafür,  ob  ein  Ausländer  nach
 sechs  oder  erst  nach  acht  Jahren  unter  die  Altfallregelung  des
 Absatzes 1 fällt.

 Die  Voraussetzungen  und  Ausschlussgründe  für  die  Ertei-
 lung  der  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a  sind  zum  großen
 Teil  eng  an  die  des  Bleiberechtsbeschlusses  der  IMK  vom
 17. November 2006 angelehnt.

 Die  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  der  Aufenthalts-
 erlaubnis  ergeben  sich  aus  Absatz  1.  Die  Kriterien  sollen
 diejenigen  begünstigen,  die  faktisch  und  wirtschaftlich  im
 Bundesgebiet  integriert  sind  und  sich  rechtstreu  verhalten
 haben.

 Erteilt  wird  die  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1
 Satz  1,  wenn  die  Betroffenen  ihren  Lebensunterhalt  eigen-
 ständig  durch  Erwerbstätigkeit  sichern.  Es  handelt  sich  hier-
 bei  um  eine  Rechtsfolgenverweisung.  Durch  die  Erteilung
 einer  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1  Satz  1  wird  die
 Anwendbarkeit  von  Vorschriften,  die  auf  die  Regelung  bzw.
 Kapitel  2  Abschnitt  5  (Aufenthalt  aus  völkerrechtlichen,
 humanitären  oder  politischen  Gründen)  Bezug  nehmen,  ge-
 währleistet,  ohne  dass  Folgeänderungen  in  anderen  Vor-
 schriften  des  Aufenthaltsgesetzes  und  anderer  Gesetze,  die
 an  die  Vorschrift  anknüpfen,  erforderlich  sind.  Geduldete,
 die  ihren  Lebensunterhalt  noch  nicht  eigenständig  durch  Er-
 werbstätigkeit  sichern,  jedoch  die  übrigen  Voraussetzungen
 des  §  104a  erfüllen,  erhalten  eine  Aufenthaltserlaubnis  auf
 Probe.  Sie  wird  nach  Absatz  1  Satz  1  erteilt,  gilt  jedoch  als
 Aufenthaltstitel  nach  Kapitel  2  Abschnitt  5,  um  auch  hier  die
 Anwendbarkeit  der  Vorschriften  dieses  Abschnitts  und  der
 Normen,  die  hierauf  Bezug  nehmen  (insbesondere  §  10
 Abs.  3  Satz  1),  sicherzustellen.  Eine  Aufenthaltsverfesti-
 gung  ist  im  Falle  der  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a
 Abs.  1  Satz  1  ausgeschlossen,  um  den  Anreiz  zur  Arbeits-
 platzsuche  aufrechtzuerhalten  und  eine  Zuwanderung  in  die
 Sozialsysteme  zu  vermeiden.  Sobald  der  Inhaber  einer  Auf-
 enthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  Satz  1  nachweist,  dass  er
 seinen  Lebensunterhalt  eigenständig  durch  Erwerbstätigkeit
 sichern  kann,  wird  ihm  bei  Vorliegen  der  weiteren  Vo-
 raussetzungen  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1
 Satz 1 erteilt.

 Einbezogen  sind  entsprechend  dem  IMK-Beschluss  vom
 17.  November  2006  die  minderjährigen  ledigen  Kinder  von
 Ausländern,  die  eine  Aufenthaltserlaubnis  aufgrund  des  Ab-
 satzes  1  besitzen.  Sie  erhalten  ein  von  der  Aufenthaltserlaub-
 nis  der  Eltern  bzw.  eines  Elternteiles  abhängiges  Aufent-
 haltsrecht.  Mit  Eintritt  der  Volljährigkeit  kann  ihnen  eine
 Aufenthaltserlaubnis  unter  den  erleichterten  Voraussetzun-
 gen  des  Absatzes  2  Satz  1  erteilt  werden.  Ehegatten  müssen
 die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  in  eigener  Person  erfül-
 len.

 Absatz  2  Satz  1  sieht  ein  Aufenthaltsrecht  im  Falle  einer
 positiven  Integrationsprognose  für  geduldete  erwachsene
 Kinder  von  geduldeten  Ausländern  vor,  die  die  Voraufent-
 haltszeiten  nach  Absatz  1  erfüllen.  Mangels  ausdrücklichen
 Ausschlusses  gelten  die  allgemeinen  Erteilungsvorausset-
 zungen  des  §  5,  es  muss  also  insbesondere  die  Sicherung  des
 Lebensunterhalts  nachgewiesen  sein.  Nach  §  5  Abs.  3  kann
 hiervon  abgesehen  werden,  wobei  Absatz  6  Nr.  1  bis  3  in
 diesem  Zusammenhang  Anhaltspunkte  für  die  Ermessens-
 ausübung bietet.

 Absatz  2  Satz  2  gewährt  minderjährigen  oder  erwachsenen
 Ausländern  ein  Aufenthaltsrecht,  die  als  unbegleitete  Min-
 derjährige  ins  Bundesgebiet  eingereist  sind,  wenn  sie  sich
 am  Stichtag  seit  mindestens  sechs  Jahren  als  unbegleitete
 Minderjährige  dort  aufgehalten  haben  und  eine  positive  Inte-
 grationsprognose  vorliegt.  Auch  hier  ist  §  5  mangels  aus-
 drücklichen Ausschlusses anwendbar.

 Absatz  3  Satz  1  sieht  in  Anlehnung  an  den  IMK-Beschluss
 vom  17.  November  2006  vor,  dass  die  Begehung  von  Straf-
 taten  nach  Absatz  1  Nr.  6  durch  einen  Ausländer  die  Versa-
 gung  der  Aufenthaltserlaubnis  auch  für  die  mit  ihm  in  häus-
 licher  Gemeinschaft  lebenden  Familienmitglieder  zur  Folge
 hat.  Für  minderjährige  Kinder,  deren  Eltern  straffällig  ge-
 worden  sind,  entspricht  dies  dem  Grundsatz,  dass  das  min-
 derjährige  Kind  das  aufenthaltsrechtliche  Schicksal  der  El-
 tern  teilt.  Hinzu  kommt,  dass  aufgrund  der  häuslichen
 Gemeinschaft  ein  negativer  Einfluss  auf  die  übrigen  Fami-
 lienmitglieder  nicht  auszuschließen  ist.  Dies  gilt  auch  für  das
 Verhältnis  von  Geschwistern  untereinander.  Für  die  Fälle,  in
 denen  Kinder  eine  Straftat  begangen  haben,  ist  der  Aus-
 schluss  der  Eltern  im  Hinblick  auf  ihre  Aufsichts-  und  Erzie-
 hungspflicht  gerechtfertigt.  Bei  lebenspartnerschaftlichen
 Gemeinschaften  und  eheähnliche  Lebensgemeinschaften
 sind  die  in  Absatz  1  Nr.  6  genannten  Straftaten  des  Partners
 im  Rahmen  der  Soll-Regelung  des  Absatzes  1  Satz  1  regel-
 mäßig  zu  berücksichtigen.  Absatz  3  Satz  2  enthält  eine  Aus-
 nahmeregelung  für  den  Ehegatten  des  Ausländers,  für  seine
 Kinder  kommt  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104b  in  Be-
 tracht.

 Nach  Absatz  4  Satz  1  kann  die  Aufenthaltserlaubnis  entspre-
 chend  dem  IMK-Beschluss  unter  der  Bedingung  erteilt  wer-
 den,  dass  der  Ausländer  an  einem  Integrationsgespräch  teil-
 nimmt  oder  eine  Integrationsvereinbarung  abgeschlossen
 wird.  Den  Ausländerbehörden  wird  mit  dieser  Bestimmung
 die  Möglichkeit  der  individuellen  Beratung  sowie  der  Kon-
 trolle  der  Integrationsfortschritte  gegeben.  Wurde  eine  Inte-
 grationsvereinbarung  abgeschlossen,  ist  eine  Verlängerung
 der  Aufenthaltserlaubnis  von  der  Erfüllung  der  eingegange-
 nen Integrationsverpflichtung abhängig.

 Absatz  5  enthält  zunächst  die  Festlegung,  dass  die  Aufent-
 haltstitel  nach  den  Absätzen  1  und  2  mit  einer  Gültigkeit  bis
 zum  31.  Dezember  2009  erteilt  werden.  In  Fällen,  in  denen
 der  Ausländer  bei  Erteilung  der  Aufenthaltserlaubnis  nach
 Maßgabe  des  Absatzes  1  nicht  über  hinreichende  mündliche
 deutsche  Sprachkenntnisse  im  Sinne  der  Stufe  A2  des
 Gemeinsamen  europäischen  Referenzrahmens  für  Sprachen
 verfügt,  wird  die  Aufenthaltserlaubnis  lediglich  bis  zum
 1.  Juli  2008  erteilt.  Weist  der  Ausländer  zum  Zeitpunkt  der
 erforderlichen  Verlängerung  dieser  so  befristeten  Aufent-
 haltserlaubnis  die  erforderlichen  Sprachkenntnisse  nach,
 wird  die  Aufenthaltserlaubnis  unter  den  Voraussetzungen
 des  Absatzes  1  mit  einer  Befristung  bis  zum  31.  Dezember
 2009 verlängert.

 Da  eines  der  Ziele  dieser  Altfallregelung  darin  besteht,  eine
 dauerhafte  Zuwanderung  in  die  Sozialsysteme  zu  vermei-
 den,  wird  im  Gegensatz  zu  Absatz  1,  wonach  bei  Erteilung
 der  Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  Satz  1  auf  die  Erfül-
 lung  der  Voraussetzung  nach  §  5  Abs.  1  Nr.  1  verzichtet
 wird,  für  die  Verlängerung  der  Aufenthaltserlaubnis  bzw.  Er-
 teilung  über  den  31.  Dezember  2009  hinaus  vorausgesetzt,
 dass  im  zurückliegenden  Zeitraum  des  Besitzes  der  Aufent-
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haltserlaubnis  der  Lebensunterhalt  überwiegend  eigen-
 ständig  durch  Erwerbstätigkeit  gesichert  war.  Dabei  werden
 öffentliche  Leistungen  nicht  angerechnet,  die  auf  Beitrags-
 leistungen  beruhen  wie  z.  B.  Leistungen  aus  der  Kranken-
 oder  Rentenversicherung  und  das  Arbeitslosengeld  I.  Hinge-
 gen  sind  Leistungen  nach  dem  Zweiten  und  Zwölften  Buch
 Sozialgesetzbuch  sowie  das  Wohngeld  keine  auf  einer
 Beitragsleistung  beruhende  öffentliche  Mittel  und  werden
 als  öffentliche  Leistungen  angerechnet.  Das  Gleiche  gilt,
 wenn  der  Ausländer  im  Zeitraum  vom  1.  April  bis  zum
 31.  Dezember  2009  aus  eigener  Erwerbstätigkeit  den  Le-
 bensunterhalt  ohne  Inanspruchnahme  öffentlicher  Leistun-
 gen  bestreiten  konnte  und  es  sich  nicht  nur  um  eine  vorüber-
 gehende  Beschäftigung  handelt.  Die  Annahme,  dass  in
 diesen  Fällen  für  die  Zukunft  der  Lebensunterhalt  überwie-
 gend  gesichert  sein  wird,  kann  auch  dann  gerechtfertigt  sein,
 wenn  der  der  Erwerbstätigkeit  zugrunde  liegende  Arbeits-
 vertrag  lediglich  eine  für  den  Abschluss  vergleichbarer  Ar-
 beitsverträge  übliche  Befristung  des  Arbeitsverhältnisses  be-
 inhaltet.  Liegen  die  Voraussetzungen  für  die  Verlängerung
 nach  Absatz  5  –  ggf.  i.  V.  m.  Absatz  6  –  vor,  wird  die  Auf-
 enthaltserlaubnis  nach  §  23  Abs.  1  Satz  1  erteilt  bzw.  verlän-
 gert;  eine  Verlängerung  der  nach  Absatz  1  Satz  1  erteilten
 Aufenthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  i.  V.  m.  §  8  Abs.  1  oder
 §  26 Abs.  1 ist nicht möglich.

 Nach  Absatz  5  Satz  5  ist  die  Fiktionswirkung  des  §  81  Abs.  4
 ausgeschlossen.  Die  Regelung  gilt  für  alle  aufgrund  des
 §  104a erteilten und verlängerten Aufenthaltstitel.

 Mit  Absatz  6  werden  Ausnahmen  festgelegt,  in  denen  die
 Aufenthaltserlaubnis  zur  Vermeidung  von  Härtefällen  auch
 dann  verlängert  werden  kann,  wenn  der  Lebensunterhalt
 nicht,  wie  in  Absatz  5  gefordert,  eigenständig  durch  Er-
 werbstätigkeit gesichert wird.

 In  Nummer  1  werden  Ausnahmen  für  Jugendliche  oder  jun-
 ge  Erwachsene  geschaffen,  die  sich  in  Ausbildung  oder  Be-
 rufsvorbereitung  befinden.  Sie  sollen  ihre  individuellen  Bil-
 dungschancen  nutzen  können,  um  ihre  weitere  Integration  in
 Deutschland  zu  ermöglichen.  Unter  beruflicher  Ausbildung
 werden  Ausbildungsgänge  erfasst,  die  zu  einem  beruflichen
 Abschluss  führen.  Hierunter  fallen  zum  einen  staatlich  aner-
 kannte  Ausbildungsberufe,  wenn  die  Ausbildung  betrieblich
 oder  außerbetrieblich  durchgeführt  und  ein  dafür  vorge-
 schriebener  Ausbildungsvertrag  abgeschlossen  wird.  Zum
 anderen  werden  darunter  die  außerhalb  des  dualen  Ausbil-
 dungssystems  an  Berufsfachschulen  und  anderen  Schulfor-
 men  durchzuführenden  voll  qualifizierenden  Berufsausbil-
 dungen  verstanden,  die  mit  einem  beruflichen  Abschluss
 enden.  Maßnahmen  der  Berufsausbildungsvorbereitung
 zielen  nach  dem  Dritten  Buch  Sozialgesetzbuch  und  dem
 Berufsbildungsgesetz  darauf  ab,  lernbeeinträchtigten  und  so-
 zial  benachteiligten  Jugendlichen  Ausbildungsreife  zu  ver-
 mitteln.  Hierunter  fallen  auch  das  Berufsvorbereitungsjahr
 (BVJ)  oder  das  Berufsgrundbildungsjahr  (BGJ)  sowie  die
 betriebliche  Einstiegsqualifizierung  nach  der  Richtlinie  zur
 Durchführung  des  Sonderprogramms  Einstiegsqualifizie-
 rung Jugendlicher (EQJ-Programm).

 Mit  Nummer  2  werden  Ausnahmen  in  den  Fällen  zugelas-
 sen,  in  denen  die  Ausländer  nur  vorübergehend  auf  ergän-
 zende Sozialleistungen angewiesen sind.

 Nach  Nummer  3  kommen  Ausnahmen  für  Alleinerziehende
 mit  einem  oder  mehreren  Kindern  in  Betracht,  die  vorüber-

 gehend  auf  Sozialleistungen  angewiesen  sind,  weil  ihnen  die
 Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit  nicht  zumutbar  ist,  wenn
 diese  die  Erziehung  des  oder  der  Kinder  gefährden  würde.
 Die  Erziehung  eines  Kindes,  das  das  dritte  Lebensjahr  voll-
 endet  hat,  ist  nach  §  10  Abs.  1  Nr.  3  SGB  II  in  der  Regel
 nicht  gefährdet,  soweit  seine  Betreuung  in  einer  Tagesein-
 richtung  oder  in  Tagespflege  im  Sinne  der  Vorschriften  des
 Achten  Buches  Sozialgesetzbuch  oder  auf  sonstige  Weise
 sichergestellt ist.

 Nummer  4  erfasst  die  Ausländer,  die  vor  Erreichen  der  Al-
 tersgrenze  von  65  Jahren  aufgrund  von  Erwerbsunfähigkeit
 eine  eigenständige  Lebensunterhaltssicherung  aus  eigener
 Erwerbstätigkeit  nicht  erbringen  können.  Voraussetzung  ist
 jedoch,  dass  der  Lebensunterhalt  einschließlich  einer  erfor-
 derlichen  Betreuung  und  Pflege  in  sonstiger  Weise  ohne
 Leistungen  der  öffentlichen  Hand  dauerhaft  gesichert  ist.
 Leistungen,  die  auf  Beitragszahlungen  beruhen,  bleiben
 außer Betracht.

 Die  Anwendung  der  Ausnahme  von  Nummer  5  kommt  nur
 unter  den  kumulativ  genannten  Voraussetzungen  in  Betracht.
 Maßgeblich  ist  das  Lebensalter,  das  der  Ausländer  zum  Zeit-
 punkt  der  am  1.  Januar  2010  anstehenden  Verlängerung  der
 Aufenthaltserlaubnis  erreicht  hat.  Damit  werden  auch  die
 Ausländer  erfasst,  die  zum  Zeitpunkt  der  Erteilung  der  Auf-
 enthaltserlaubnis  nach  Absatz  1  noch  nicht  das  65.  Lebens-
 jahr  vollendet  haben,  dieses  aber  im  Verlauf  der  Geltungs-
 dauer  der  ersten  Aufenthaltserlaubnis  vollenden  werden.
 Zum  Zeitpunkt  der  Verlängerung  muss  der  Ausländer  Kinder
 oder  Enkel  in  Deutschland  haben,  die  über  einen  dauerhaften
 Aufenthalt  in  Deutschland  verfügen.  Es  ist  nicht  erforder-
 lich,  dass  diese  im  Besitz  einer  Niederlassungserlaubnis
 sind,  es  reicht  aus,  wenn  die  Aufenthaltserlaubnis  des  Kindes
 oder  Enkels  eine  Aufenthaltsverfestigung  ermöglicht.  Dies
 ist  insbesondere  dann  nicht  gegeben,  wenn  die  Verlängerung
 der  Aufenthaltserlaubnis  des  Kindes  oder  des  Enkels  nach
 §  8 Abs.  2 ausgeschlossen wurde.

 Für  den  Personenkreis  der  Ausländer,  die  die  genannte  Al-
 tersgrenze  erreicht  haben,  dürfen  keine  Sozialleistungen  in
 Anspruch  genommen  werden.  Dies  gilt  sowohl  für  Leistun-
 gen  zum  Lebensunterhalt  als  auch  für  Leistungen  für  die
 Versorgung  im  Krankheitsfalle  und  bei  Pflegebedürftigkeit.
 Sofern  der  Lebensunterhalt  nicht  aus  eigenen  Mitteln
 (z.  B.  Altersrente)  gesichert  ist,  kann  von  einer  Sicherung
 des  Lebensunterhaltes  ausgegangen  werden,  wenn  sicher-
 gestellt  ist,  dass  unterhaltsverpflichtete  Familienangehörige
 auch  in  die  Unterhaltsverpflichtung  genommen  werden  kön-
 nen.  Bei  Ausländern,  bei  denen  bereits  zum  Zeitpunkt  der
 ersten  Antragstellung  auf  Erteilung  der  Aufenthaltserlaub-
 nis  nach  Absatz  1  die  Sicherung  des  Lebensunterhalts  ohne
 Inanspruchnahme  öffentlicher  Mittel  nicht  gewährleistet  ist,
 kommt  der  das  Ermessen  bindenden  Formulierung  in
 Absatz  1  „soll  erteilt  werden“  eine  besondere  Bedeutung
 zu.  Ist  bereits  zu  diesem  Zeitpunkt  der  Lebensunterhalt
 nicht  ohne  Inanspruchnahme  öffentlicher  Mittel  gesichert
 und  liegen  auch  keine  begründeten  Anhaltspunkte  dafür  vor,
 dass  zukünftig  die  Inanspruchnahme  öffentlicher  Mittel  ent-
 fällt,  ist  damit  ein  hinreichender  Grund  gegeben,  von  dem
 im  Regelfall  ermessensbindenden  „soll“  abzuweichen,  denn
 es  ist  mit  den  Zielen  des  §  104a  nicht  vereinbar,  Ausländern
 eine  Aufenthaltserlaubnis  zu  erteilen,  wenn  bereits  bei  Er-
 teilung  feststeht,  dass  eine  Verlängerung  nicht  erfolgen
 kann.
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Nach  Absatz  7  dürfen  die  Länder  anordnen,  dass  Staatsange-
 hörigen  bestimmter  Staaten  aus  Gründen  der  Sicherheit  der
 Bundesrepublik  Deutschland  eine  Aufenthaltserlaubnis  zu
 versagen  ist.  Zur  Wahrung  der  Bundeseinheitlichkeit  bedarf
 die  Anordnung  dem  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministe-
 rium  des  Innern.  Damit  können  Ausländer  aus  bestimmten
 Staaten  von  der  Regelung  ausgeschlossen  werden,  wenn  er-
 hebliche  Sicherheitsinteressen  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land ihrem Aufenthalt entgegenstehen.

 Zu §  104b

 Der  neue  §  104b  sieht  ein  eigenständiges  Aufenthaltsrecht
 für  integrierte  Kinder  im  Alter  zwischen  14  und  17  Jahren
 vor.

 Im  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  SPD  vom
 11.  November  2005  war  ausdrücklich  vereinbart  worden,  im
 Rahmen  der  Evaluierung  zu  prüfen,  ob  die  humanitären  Pro-
 bleme  mit  Blick  auf  in  Deutschland  aufgewachsene  Kinder
 befriedigend  gelöst  sind.  In  diesem  Zusammenhang  wurde
 insbesondere  die  Frage  aufgeworfen,  inwieweit  Kindern,  die
 seit  Jahren  in  Deutschland  leben  und  sich  gut  integriert  ha-
 ben,  das  rechtsuntreue  Verhalten  ihrer  Eltern  zugerechnet
 werden  kann.  §  104b  ermöglicht  daher  die  Erteilung  eines
 eigenständigen  Aufenthaltsrechts  an  integrierte  minderjähri-
 ge  Kinder,  die  sich  am  Stichtag  seit  sechs  Jahren  in  Deutsch-
 land  aufgehalten  und  das  14.  Lebensjahr  vollendet  haben,
 wenn  ihren  Eltern  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  104a
 nicht  erteilt  oder  verlängert  wurde,  etwa  weil  sie  die  Auslän-
 derbehörde  vorsätzlich  über  aufenthaltsrechtlich  relevante
 Umstände  getäuscht  oder  Straftaten  begangen  haben  (§  104a
 Abs.  1 Satz 1 Nr.  4 und 6).

 Zu Nummer 83  (§  105a)

 Zu Buchstabe a

 Das  besondere  Bedürfnis  nach  bundeseinheitlicher  Rege-
 lung  im  Sinne  des  Artikels  84  Abs.  1  Satz  5  GG  ergibt  sich
 aus folgenden Erwägungen:

 Zu §  4 Abs.  2 Satz 2 und 4, Abs.  5 Satz 2

 Die  in  §  4  Abs.  2  Satz  2  enthaltene  Regelung  ist  Ausfluss  der
 durch  das  Zuwanderungsgesetz  geschaffenen  Verknüpfung
 der  Entscheidung  über  den  Aufenthaltstitel  und  den  Arbeits-
 marktzugang.  Das  doppelte  Genehmigungsverfahren  (sepa-
 rate  Arbeits-  und  Aufenthaltsgenehmigung)  wurde  durch  ein
 Zustimmungsverfahren  ersetzt.  Hierdurch  ergeht  die  arbeits-
 und  aufenthaltsrechtliche  Entscheidung  einheitlich  gegen-
 über  dem  Ausländer  und  es  wird  mit  dem  Aufenthaltstitel
 nur  noch  ein  Genehmigungsakt  erstellt  (mehrstufiger  Ver-
 waltungsakt).  Bei  einem  Abweichen  auch  nur  eines  einzigen
 Landes  würde  der  mit  dem  Zuwanderungsgesetz  bundes-
 einheitlich  eingeführte  Verfahrensgrundsatz  des  One-stop-
 Government  aufgegeben.  Es  müssten  nicht  nur  wieder  eine
 Arbeitserlaubnis  in  Form  eines  separaten  Verwaltungsaktes
 eingeführt,  sondern  auch  sämtliche  Verfahrensabläufe  im
 Zusammenspiel  von  Ausländerbehörden  und  Arbeitsverwal-
 tung  neu  gestaltet  werden  bzw.  parallel  ausgestaltet  werden
 für  Länder  mit  und  ohne  One-stop-Government.  Bei  abwei-
 chenden  Verfahrensregelungen  der  Länder  wäre  darüber
 hinaus  eine  effektive  Kontrolle  von  Ausländern  mit  Arbeits-
 marktberechtigung  erheblich  erschwert.  Aus  dem  Aufent-

 haltstitel  wäre  dann  nicht  erkennbar,  ob  der  betroffene  Aus-
 länder  über  eine  Arbeitsberechtigung  verfügt.  Auch  ließe
 sich  nicht  ohne  weiteres  feststellen,  ob  derjenige  Ausländer,
 der  im  Rahmen  einer  Kontrolle  eine  Arbeitsberechtigung
 vorzeigt,  noch  über  einen  Aufenthaltstitel  verfügt.  All  dies
 gilt auch für die in §  4 Abs.  2 Satz 4 enthaltene Regelung.

 Das  in  §  4  Abs.  5  Satz  2  geregelte  Antragserfordernis  unter-
 scheidet  sich  von  dem  in  §  81  Abs.  1  geregelten  insoweit,  als
 nach  §  4  Abs.  5  Satz  2  auf  Antrag  eine  Aufenthaltserlaubnis
 verpflichtend  auszustellen  ist.  Es  handelt  sich  hierbei  um
 eine  deklaratorische  Aufenthaltserlaubnis,  da  das  Recht  zum
 Aufenthalt  bereits  aus  dem  Beschluss  Nr.  1/80  des  Assozia-
 tionsrates  EWG/Türkei  folgt.  Der  Antrag  ist  daher  nicht  auf
 Prüfung  der  Voraussetzungen  für  die  Erteilung  eines  Auf-
 enthaltstitels  gerichtet,  sondern  dient  ausschließlich  der  Be-
 weisführung  eines  bereits  bestehenden  Aufenthaltsrechts.
 Dieses  Beweisführungsrecht  ist  aufgrund  der  Verpflichtung
 nach  §  4  Abs.  1  und  §  48  Abs.  1  von  großer  aufenthaltsrecht-
 licher  Bedeutung.  Daher  muss  das  mit  der  behördlichen  Ver-
 pflichtung  zur  Ausstellung  eines  deklaratorischen  Aufent-
 haltstitels  zusammenhängende  Antragserfordernis  nach  §  4
 Abs.  5 Satz 2 abweichungsfest vorgegeben werden.

 Zu §  5 Abs.  3 Satz 3

 Grundsätzlich  darf  kein  Aufenthaltstitel  erteilt  werden,  so-
 fern  ein  Ausweisungsgrund  vorliegt  (§  5  Abs.  1  Nr.  2).  §  5
 Abs.  3  Satz  1  und  2  lässt  Ausnahmen  von  diesem  Grundsatz
 zu.  Die  Regelung  in  §  5  Abs.  3  Satz  3  ermöglicht  es  den  Aus-
 länderbehörden,  sich  in  Bezug  auf  einzelne  Ausweisungs-
 gründe,  die  Gegenstand  eines  noch  nicht  abgeschlossenen
 Straf-  oder  anderen  Verfahrens  sind,  eine  Ausweisung  vorzu-
 behalten.  Damit  wird  vermieden,  dass  sich  der  Betroffene
 später  im  Fall  einer  strafrechtlichen  Verurteilung,  die  einen
 Ausweisungstatbestand  erfüllt,  darauf  beruft,  dass  ihm  die
 Ausländerbehörde  in  Kenntnis  der  diesen  Ausweisungs-
 grund  begründenden  Tatsachengrundlage  einen  Aufenthalts-
 titel  erteilt  hat.  Da  wegen  weiterer  Umstände  zum  Auswei-
 sungszeitpunkt  mehrere  Ausweisungstatbestände  erfüllt  sein
 können,  ist  es  unabdingbar,  feststellen  zu  können,  auf  wel-
 chen  Ausweisungsgrund  sich  der  Vorbehalt  erstreckt.  Diese
 Einschränkungsmöglichkeit  des  §  5  Abs.  3  Satz  3  von  den
 Ausnahmeregelungen  in  den  Sätzen  1  und  2  –  und  damit
 auch  das  Erfordernis  der  Notwendigkeit,  die  vorbehaltenen
 Ausweisungsgründe  einzeln  zu  bezeichnen  –  muss  bundes-
 einheitlich  gelten.  Würde  ein  Land  von  dieser  Regelung  ab-
 weichen,  so  müssten  grundsätzlich  nachfolgende  Auswei-
 sungsgründe  unberücksichtigt  bleiben,  obgleich  von  den
 Betroffenen  ein  beachtliches  Gefährdungspotential  ausgeht,
 das  sich  in  einer  erheblichen  strafgerichtlichen  Verurteilung
 dokumentiert.  Hiervon  wären  auch  andere  Länder  aufgrund
 der  grundsätzlich  bestehenden  Freizügigkeit  im  Bundesge-
 biet (vgl. §  12 Abs.  1 Satz 1) nachteilig betroffen.

 Zu §  15a Abs.  4 Satz 2 und 3

 §  15  Abs.  4  Satz  2  und  3  regelt  die  Meldepflicht  gegenüber
 der  zentralen  Verteilungsstelle.  Ziel  dieser  Regelung  ist  eine
 ausgeglichene  Verteilung  von  Ausländern  zwischen  den
 Bundesländern.  Aufgrund  des  notwendigerweise  länder-
 übergreifenden  Verfahrens  müssen  sowohl  die  Meldepflicht
 als  auch  die  der  Meldung  unterliegenden  Daten  bundesein-
 heitlich geregelt werden.




